
(Umwelthaftpflicht-Basisversicherung)
im Rahmen der Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung
für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung
Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen
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Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB - im Rahmen
und Umfang des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden
durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von
Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter
Ziff. 2 fallen.
Mitversichert sind gem. Ziff. 2.1 AHB Vermögensschäden aus der
Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder
-befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt.

1.2 Die in den Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen zur
Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung dieses Vertrages enthalte-
nen Vereinbarungen gelten - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist - auch im Rahmen der Umwelthaftpflicht-Basisversiche-
rung.

1.3 Eingeschlossen sind im Umfang der Deckung gem. Ziff. 1.1 - teil-
weise abweichend von Ziff. 7.14 AHB - gesetzliche Haftpflichtansprü-
che wegen Sachschäden, welche durch Abwässer entstehen.

1.4 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei
ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang
mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewäs-
ser) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

1.5 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht
wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Ab-
wässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

1.6 Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und der Ziff. 4 AHB - Vorsor-
geversicherung - finden für Risiken gem. Ziff. 2.1 bis 2.5 und Ziff. 3.2
Abs. 3 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken
bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. Ziff. 3.1 (2) und 3.2 AHB -
Erhöhungen und Erweiterungen - findet ebenfalls keine Anwendung;
hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen
innerhalb versicherter Risiken.

2. Risikobegrenzung

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-
schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht
unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Ge-
wässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsneh-
mer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung).

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instand-
haltung und Wartung von Anlagen gem. Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen,
die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind (Umwelt-Regressri-
siko).
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3. Erweiterungen des Versicherungsschutzes

3.1 Kleingebinde, mobile Anlagen
Abweichend von Ziff. 2.1 ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus der Lagerung gewässerschädlicher Stoffe
- in Kleingebinden bis max. 250 kg/l je Einzelgebinde und einer Ge-

samtmenge von max. 2.000 kg/l auf dem Betriebsgrundstück;
- in mobilen Anlagen auf Baustellen.

3.2 Fett-, Benzin- und Ölabscheider
Abweichend von Ziff. 2.4 ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers als Inhaber oder Betreiber von Fett-, Benzin-
und Ölabscheidern.

3.3 Umwelt-Regressrisiko
Abweichend von Ziff. 2.6 ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus Planung, Herstellung, Lieferung, Montage,
Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gem.
Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen be-
stimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der
Anlagen ist.
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden unter den in
Ziff. 5 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, so-
fern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versiche-
rungsnehmer bestehen können.
Nicht versichert bleibt die Haftpflicht aus Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen
zur Endablagerung von Abfällen oder Teilen, die ersichtlich für derarti-
ge Anlagen bestimmt sind.

4. Versicherungsfall

Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die nachprüfba-
re erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Ge-
sundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder
Vernichtung von Sachen) oder eines gem. Ziff. 1.1 mitversicherten
Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten
oder den Versicherungsnehmer.
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem
Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Mög-
lichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

5. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall ein-
getreten ist,
- nach einer Störung des Betriebes
oder
- aufgrund behördlicher Anordnung
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Per-
sonen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens.
Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche An-
ordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei
maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der
Ziff. 5.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbescha-
det der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versi-
cherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde
ausgeführt werden.

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
- dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Be-

triebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen
und

- alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Um-
fang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den
Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern
und

- auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen be-
hördliche Anordnungen einzulegen

oder
- sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genannten
Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Auf-
wendungen gem. Ziff. 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwen-
digen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genannten
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwai-
ge über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hin-
ausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz et-
waiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist.

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versiche-
rungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamt-
betrag von 100.000,- Euro je Störung des Betriebes oder behördlicher
Anordnung ersetzt. Dieser Betrag steht je Versicherungsjahr maximal
zweimal zur Verfügung.
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen eine Selbstbetei-
ligung (siehe Ziff. 7.3) zu tragen.
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so
werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den
Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei
denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres-
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzlei-
stung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit
sie sich mit Aufwendungen i. S. d. Ziff. 5.1 decken - zur Erhaltung,
Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von
Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, ge-
pachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche,
die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach-
oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebs-
einrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers,
die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt
werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

6. Nicht versicherte Tatbestände

Nicht versichert sind

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden
sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe
verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder
durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen.
Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes
beruhen.

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeid-
bare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen ent-
stehen.
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt,
dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenur-
sächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzel-
falles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden.
Dies gilt nicht, sofern der unmittelbare Vorversicherer des Umwelt-
haftpflichtrisikos ausschließlich wegen Ablaufs der Nachhaftungsdauer
analog Ziff. 8.1 dieser Bedingungen keine Deckung zu gewähren hat.
Nachweispflichtig hierfür ist der Versicherungsnehmer. Alle derartigen
Versicherungsfälle werden ausschließlich dem ersten Versicherungsjahr
dieses Vertrages zugeordnet. Siehe insofern auch Ziff. 7.1 dieser Bedin-
gungen.

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Ver-
sicherungsverträge (unabhängig von dem Umfang und der Höhe der
Deckung durch diese früheren Verträge) Versicherungsschutz besteht
oder hätte beantragt werden können.

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Ver-
sicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grund-
stücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits
von einer Umwelteinwirkung betroffen waren.

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von
Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.



6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen entstehen, nachdem der Versicherungsnehmer die Erzeug-
nisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die
Leistungen ausgeführt hat (Produkthaftpflicht).
Für das Umwelt-Regressrisiko gem. Ziff. 3.3 gilt dieser Ausschluss in-
soweit nicht, siehe aber Ziff. 3.3 Abs. 3.

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Abfälle entstehen, nachdem der Versiche-
rungsnehmer diese in den Verkehr gebracht hat.

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie be-
wusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem
Umweltschutz dienen, abweichen.

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es be-
wusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand
der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen
für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen
zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

6.11 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes
(Genom), die ab der zweiten Generation eintreten.

6.12 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lager-
stätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

7. Versicherungssummen/Serienschadenklausel/Selbstbeteiligung

7.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Versicherungssum-
men der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung. Diese bilden die
Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige
Personen erstreckt.

7.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung und/oder der
Nachhaftungszeit gem. Ziff. 8 eintretende Versicherungsfälle
- durch dieselbe Umwelteinwirkung
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar

auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn
zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher
und zeitlicher, Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als ein-
getreten gilt.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

7.3 Der Versicherungsnehmer hat
- bei jedem Versicherungsfall,
- bei Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
250,- Euro selbst zu tragen.

8. Nachhaftung

8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des
Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-
rungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversi-
cherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des
Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender
Maßgabe:
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom

Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an ge-
rechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit
im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses gel-
tenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unver-
brauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres,
in dem das Versicherungsverhältnis endet.

8.2 Ziff. 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit
des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt,
mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten
Risikos abzustellen ist.

9. Versicherungsfälle im Ausland

9.1 In Ergänzung der für die Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversiche-
rung vereinbarten Bestimmungen zum Auslandsschutz besteht auch
Versicherungsschutz für im Ausland eintretende Versicherungsfälle, die
auf eine Umwelteinwirkung im Inland zurückzuführen sind.

9.2 Für Tätigkeiten im Ausland sowie für Planung, Herstellung oder
Lieferung von Anlagen oder Teilen gem. Ziff. 3.3, die ersichtlich für das
Ausland bestimmt waren, richtet sich der Versicherungsschutz ebenfalls
nach den Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen zur Be-
triebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung.
Zusätzlich gelten jedoch folgende Einschränkungen:
Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sachschä-
den, die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes sind. Ziff. 6.2 Abs. 2 findet keine Anwen-
dung.
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gem. Ziff. 5 werden
nicht ersetzt.
Nicht versichert sind Vermögensschäden aus der Verletzung von An-
eignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewer-
bebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen gem.
Ziff.1.8 Abs. 2.


